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I RECHTSGRUNDLAGEN 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634). 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert am 21.11.2017 

(BGBl. I S. 3786).  

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-

verordnung – PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 

zuletzt geändert am 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057). 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz –BNatSchG) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 15.09.2017 (BGBl. 

I S. 3434).  

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-

Bodenschutzgesetz - BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 

502), zuletzt geändert am 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465). 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 

2585), zuletzt geändert am 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771). 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013  

(BGBl. I S. 1274), zuletzt am 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert am 08.09.2017 (BGBl. I S. 3370). 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert am 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465). 

Gemeindeordnung für Baden- Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 19.06.2018 (GBl. S. 221). 

Landesbauordnung für Baden- Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

05.03.2010 (GBl. S. 416), zuletzt geändert am 21.11.2017 (GBl. S. 612). 

Landesplanungsgesetz Baden- Württemberg (LplG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

10.07.2003 (GBl. S. 385), zuletzt geändert am 19.12.2017 (GBl. S. 645. 646). 

Landesabfallgesetz (LAbfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.10.2008 (GBl. S. 370), zu-

letzt geändert am 17.12.2009 (GBl. S. 802, 809). 

Waldgesetz für Baden- Württemberg (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.08.1995 

(GBl. S. 685), zuletzt geändert am 23.06.2015 (GBl. S. 585, 613).  

Gesetz zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft 

(NatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.06.2015 (GBl. 2015, 585).  

Straßengesetz für Baden- Württemberg (StrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.05.1992 

(GBl. S. 329), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99, 107).  

Wassergesetz für Baden-Württemberg (WG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.12.2013 

(GBl. S. 389), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99, 106).  

Umweltverwaltungsgesetz (UVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.11.2014 (GBI. S. 

592), zuletzt geändert am 21.11.2017 (GBI. S. 612). 

Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler (DSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99, 104). 

Gesetz zur Ausführung des Bundesbodenschutzgesetzes – Landes- Bodenschutz- und Altlastenge-

setz (LBodSchAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2004 (GBl. S. 908), zuletzt geän-

dert am 17.12.2009 (GBl. S. 809, 815).  
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II VERFAHREN 

1 Änderungsbeschluss (§ 13 a BauGB) 

Der Stadtrat von Neckargemünd hat in seiner Sitzung am 24.04.18 gemäß § 13 a BauGB die 

Änderung des Bebauungsplans „Südöstliche Ortserweiterung“ beschlossen. Die Aufstellung 

des Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung - VI. Teiländerung“ erfolgt als Bebauungs-

plan der Innenentwicklung. 

Die für die Anwendung des Verfahrens gem. § 13 a BauGB erforderlichen Voraussetzungen 

sind gegeben: 

 Größe der Grundfläche beträgt weniger als 20.000 Quadratmeter 

 Die Änderungen bewirken nicht die Zulässigkeit von Vorhaben mit der Pflicht zur 

Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. 

 Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 

genannten Schutzgüter sowie Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen (gem. § 50 BImSchG) sind durch die Änderungen nicht 

gegeben.  

Im vereinfachten Verfahren kann von der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, von der Umweltprü-

fung und vom Umweltbericht abgesehen werden. Im vorliegenden Fall wird auf eine frühzeitige 

Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB verzichtet. 

Der Beschluss wurde im Amtsblatt der Stadt Neckargemünd vom 17.05.18 ortsüblich bekannt 

gemacht. 
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III INHALTE, ZIELE, ZWECKE UND AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG  

1 Erfordernis der Planung, Planungsziele und -grundsätze 

1.1 Planungsanlass, Planungserfordernis (§ 1 Abs. 3 BauGB) 

Die Stadt Neckargemünd beabsichtigt, zur Schaffung von neuem Wohnraum für junge Fami-

lien, Singles und ältere Menschen in der Innenstadt, die Änderung des Bebauungsplans „Süd-

östliche Ortserweiterung“ (VI. Teiländerung). Diese Änderung umfasst eine Fläche von 

ca. 0,4 ha. Im Flächennutzungsplan der Stadt ist das Areal als gemischte Baufläche ausge-

wiesen. Das zu bebauende Areal liegt südöstliche der Altstadt in direkter Nachbarschaft zur 

Bahnhaltestelle sowie dem Max-Born-Gymnasium und der Realschule.  

Aufgrund der innerstädtischen Lage verfügt das Plangebiet über eine gute Verkehrs- und 

ÖPNV-Anbindung sowie im unmittelbaren Umfeld vorhandene Infrastruktur- und Versorgungs-

einrichtungen und weist folglich eine hohe Eignung für die Integration einer Wohnbaufläche 

auf. 

1.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Nach § 1 Abs. 3 BauGB sind Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit diese für die städ-

tebauliche Entwicklung und Ordnung in einer Kommune erforderlich sind.  

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient maßgeblich der Herstellung von Wohnfläche zur 

Stärkung des Wohnens in der Innenstadt. Als Art der baulichen Nutzung ist ein allgemeines 

Wohngebiet vorgesehen. Die allgemein zulässigen Nutzungen gemäß BauNVO sollen als Nut-

zungen zugelassen werden. Dazu gehören die Zulässigkeiten von nicht störenden Handwerks-

betrieben, von Anlagen für kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen sollen nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden.  

Geplant sind zweigeschossige Wohngebäude mit einem Dachgeschoss als Nichtvollge-

schoss. Zusätzlich zu den Festsetzungen der Vollgeschosse wird die Höhe der baulichen An-

lage im Bebauungsplan festgesetzt. Stellplätze sollen in fußläufiger Erreichbarkeit in verschie-

denen Formen bereitgestellt werden. Die Planung umfasst gemeinschaftliche Stellplatzanla-

gen sowie individuelle Stellplätze. In den nicht überbauten Bereichen werden Begrünungs-

maßnahmen umgesetzt, die u.a. auch die Anpflanzung von Bäumen ermöglicht. Das Plange-

biet soll einer zügigen und nachfragegerechten Entwicklung zugeführt werden.  

Übergeordnete Ziele des Bebauungsplans sind: 

- Stärkung der innerstädtischen Wohnfunktion 

- Aktivierung innenstadtnaher Flächenpotenziale, Verringerung von Inanspruchnahme 

von Außenbereichsflächen. 

- Sicherung / Erhalt der vorhandenen Infrastruktur und Nahversorgungseinrichtungen  

- Entwicklung des Plangebietes in städtebaulich-funktionaler Hinsicht als nachhaltiges, 

attraktives Wohnquartier in Bezug auf Ökologie, Ökonomie, soziale Nachbarschaft und 

Stadtstruktur/Baukultur. 



Stadt Neckargemünd  15.08.2018 
Begründung - Südöstliche Ortserweiterung - VI. Teiländerung  Seite 5 

 

Bearbeitung: FIRU mbH, Bahnhofstraße 22, 67655 Kaiserslautern 
Tel.: 06 31 / 3 62 45-0 ● Fax: 06 31 / 3 62 45-99 ● www.firu-mbh.de 

 

1.3 Städtebauliches Konzept 

Zur Umsetzung des Bebauungsplanes wurde eine städtebauliche Konzeption aufgestellt. Im 

Plangebiet sollen vier unterschiedliche Hausgruppierungen entstehen, hierbei wird Raum für 

bis zu 15 Wohneinheiten geschaffen. Neben vereinzelten Stellplätzen für PKW und Fahrräder 

werden auch Gemeinschaftsanlagen entstehen. Im Westen des Plangebietes soll auf einer 

privaten Grünfläche eine Aufenthaltsfläche für die Nutzer der künftigen baulichen Anlagen ent-

stehen. 

 

Abbildung 1: Städtebauliches Konzept 

Durch entsprechende Grünstrukturen werden die Bereiche gegliedert und aufgelockert. Es ist 

sowohl eine Anschluss an die Straße „Alter Postweg“ wie auch der Wiesenbacher Straße vor-

gesehen. 
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2 Plangebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche mit ca. 0,4 ha. Der Bereich 

umfasst folgende Grundstücke: 

Grundstücke im Geltungsbereich Grundstücke teilweise im Geltungsbe-
reich 

4492/1  

4492/2  

 

Abbildung 2: Geltungsbereich des Bebauungsplans  

Die Grenzen des Bebauungsplans sind 

 Im Norden: die Straßenverkehrsflächen der Straße „Alter Postweg! 

 Im Osten: die Flächen der Schulen (Max Born Gymnasium und Realschule Neckarge-

münd) sowie die angrenzende Wohnbebauung 

 Im Süden und Westen: durch die Fläche der Wiesenbacher Straße sowie die Wohnbe-

bauung entlang der Straßenverbindung 
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Abbildung 3: Geltungsbereich mit Kataster 

Da es sich um eine innerstädtische Fläche handelt und Nutzungen etabliert werden sollen, für 

die eine zentrumsnahe Lage vorteilhaft ist, ergeben sich keine Standortalternativen. Die Pla-

nung ist daher lagemäßig bestimmt. Alternativen bei der Nutzung bestehen aufgrund des vor-

handenen Ansiedlungsinteresses ebenfalls nicht. Es kommen daher nur die vorgesehenen 

Festsetzungen in Betracht. 

3 Übergeordnete Planungen 

3.1 Landesplanung 

Im einheitlichen Regionalplan der Region Rhein-Neckar vom 27.09.2013 ist das Plangebiet, 

ähnlich wie der Rest des Siedlungskörpers der Stadt Neckargemünd, als Siedlungsfläche 

Wohnen (Bestand) sowie als Vorbehaltsgebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz aus-

gewiesen. In direkter Nachbarschaft stellt der Plan einen Bahnhof/ Haltepunkt dar. Weitere 

Aussagen mit explizitem Bezug zum Geltungsbereich werden nicht formuliert. Dementspre-

chend entspricht die Planung gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung. 

3.2 Flächennutzungsplanung 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverband Neckarge-

münds enthält für den gesamten Geltungsbereich die Darstellung gemischte Baufläche (Ab-

bildung 4). Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der Berichtigung 

gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB angepasst. Künftig wird dieser für den Geltungsbereich eine 

Wohnbaufläche darstellen. 
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Abbildung 4: Auszug aus dem FNP (Plangebiet rot markiert) 

3.3 Bestehender Bebauungsplan 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung, I Teiländerung“ vom 

26.11.1976 ist der Geltungsbereich als Allgemeines Wohngebiet (WA) gekennzeichnet.  

Durch den aufzustellenden Bebauungsplan wird dieser Teilbereich des Ursprungsplans geän-

dert um zum einen das Planwerk an die aktuelle rechtskräftige Baunutzungsverordnung und 

zum anderen die Verwirklichung der geplanten Wohnbebauung zu ermöglichen. Hierfür sind 

insbesondere die Änderung des Maßes der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücks-

fläche als auch die Regulierung der Nebenanlagen maßgeblich.  

Durch das Inkrafttreten des in  Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Südöstliche Ortser-

weiterung - VI. Teiländerung“ werden die bislang geltenden Festsetzung für den Geltungsbe-

reich ersetzt. 
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Abbildung 4: Ursprungsbebauungsplan Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung“ für 
den Teilbereich 
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Abbildung 5: Entwurf Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung - VI. Teiländerung 

4 Planinhalte 

Die Umsetzung der städtebaulichen Konzeption erfolgt durch die planungsrechtlichen Festset-

zungen in der Planzeichnung, im Textteil sowie durch die Satzung der örtlichen Bauvorschrif-

ten.  

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Stadt Neckargemünd ermöglicht mit der Realisierung des Bebauungsplans die Entstehung 

eines allgemeinen Wohngebiets (WA) im Geltungsbereich. Mit der Festsetzung gem. 

§ 4 Abs. 1 BauNVO werden Nutzungen als zulässig festgesetzt, die geeignet sind, die ge-

wünschte Entwicklung im Plangebiet herbeizuführen.  

In dem Baugebiet sind Wohngebäude, nicht störende Handwerksbetriebe sowie Anlagen für 

kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke allgemein zulässig. Als 

nicht zulässig festgesetzt (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO) werden die gem. § 4 Abs. 1 BauNVO 

allgemein zulässigen der Versorgung des Gebiets dienenden Läden und Schank- und Speise-

wirtschaften. Als unzulässig festgesetzt werden auch die sonst ausnahmsweise zulässigen 
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Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe, Tankstellen.  

Diese Festsetzungen dienen der Sicherung des vorherrschenden Gebietscharakters und zum 

Schutz der Wohnruhe. Durch den Ausschluss dieser Nutzungen, soll dabei insbesondere eine 

Belastung des Gebietes und der Umgebung durch den fließenden und ruhenden Verkehr ver-

hindert und die angestrebte städtebauliche Qualität gewährleistet werden. 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im allgemeinen Wohngebiet (WA) werden zum Maß der baulichen Nutzung insbesondere die 

maximale Gebäudehöhe, die Grundflächenzahl und die Bauweise festgesetzt. 

Im geplanten allgemeinen Wohngebiet wird die Grundflächenzahl mit 0,4 festgesetzt. Bei der 

Ermittlung der Grundflächen sind die Grundflächen von Garagen, Carports und Stellplätzen 

mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14, bauliche Anlagen unterhalb der Gelän-

deoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird mitzurechnen. Im WA 

kann die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen der Nebenanlagen, Stellplätze und 

Garagen sowie ihre Zufahrten und bauliche Anlagen unterhalb der, im Sinne des § 14 BauNVO 

nach § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO bis zu einer Grundflächenzahl 

von 0,6 überschritten werden. 

Aus diesen städtebaulichen Zielen heraus erfordert das planerische Konzept die differenzierte 

Festsetzung nach § 19 Abs. 4 BauNVO. Gleichzeitig trägt diese Festsetzung dazu bei, den 

öffentlichen Verkehrsraum von parkenden Fahrzeugen zu entlasten. 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Planeinschriebe als maximale Höhe des letz-

ten Vollgeschosses (HLVG max.) und als maximale Gesamthöhe der baulichen Anlagen (HG 

max.) in den Nutzungsschablonen festgesetzt. Die maximale Höhe der baulichen Anlagen gilt 

auch für Nebenanlagen. 

Weiterhin werden die GFZ, Maximalhöhen sowie die Geschossigkeiten entsprechend dem 

städtebaulichen Konzept festgelegt, so dass sich die Bebauung in die bereits vorhandenen 

Umgebungsstrukturen einfügt und die Umsetzung des städtebaulichen Konzeptes gewährleis-

tet wird. 

4.3 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  

Die überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festge-

setzt. Dadurch wird der Herstellung von Wohngebäuden zur Stärkung des Wohnens in der 

Innenstadt Rechnung getragen. 

4.4 Nebenanlagen und Stellplätze 

Die Festsetzungen zu Standorten von Nebenanlagen innerhalb der überbaubaren Grund-

stücksflächen und Stellplätzen regeln das städtebauliche Erscheinungsbild des Standortes 

und tragen zu einer sinnvollen Grundstücksausnutzung sowie der städtebaulichen Qualität. 
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4.5 Grünflächen, grünordnerische und Festsetzungen 

Die Grünfestsetzungen zielen auf eine möglichst intensive Ein- und Durchgrünung des Gel-

tungsbereichs ab. Die Formulierungen erlauben eine flexible Umsetzung der grünordnerischen 

Maßnahmen. 

4.6 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Die schalltechnische Untersuchung1 kommt zu dem Ergebnis, dass auf Grund der Überschrei-

tungen der Orientierungswerte durch den Verkehrslärm für die im Geltungsbereich des Be-

bauungsplanes vorgesehenen schutzbedürftigen Nutzungen geeignete Maßnahmen zur Kon-

fliktminimierung erforderlich sind.  

Auch wenn die DIN 180052 nur Orientierungswerte vorgibt, die im Rahmen der städtebaulichen 

Planung der Abwägung unterliegen, können die im konkreten Fall zu erwartenden, großräumi-

gen und erheblichen Orientierungswertüberschreitungen nicht gegenüber anderen städtebau-

lichen Belangen zurückgestellt werden. Es besteht daher das Erfordernis, geeignete Schutz-

vorkehrungen für die geplante Bebauung vorzusehen. 

Grundsätzlich ist anzustreben, schutzwürdige Nutzungen durch aktive Schallschutzmaßnah-

men, d.h. durch Abschirmmaßnahmen an der relevanten Schallquelle, zu schützen. Hierfür ist 

die Errichtung von Lärmschutzwänden oder -wällen erforderlich. Im vorliegenden Fall ist je-

doch die Errichtung aktiver Schallschutzmaßnahmen mit dem städtebaulichen Konzept nicht 

vereinbar und daher aus städtebaulichen Gründen nicht möglich. Ein ausreichender Schall-

schutz wird daher durch die Festsetzung passiver Maßnahmen in Form von baulichen Vorkeh-

rungen am Gebäude gewährleistet. 

Passive Schallschutzmaßnahmen sind bauliche Anforderungen an die Umfassungsbauteile 

schutzbedürftiger Räume, insbesondere an Fenster, Türen, Wände und Dächer. Die Dimensi-

onierung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außenlärm 

erfolgt hierbei in Abhängigkeit von der Raumart oder Raumnutzung und von der Raumgröße. 

Die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen erfolgt nach den Anforderungen der 

DIN 41092. Für die Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen ge-

genüber Außenlärm werden verschiedene Lärmpegelbereiche zu Grunde gelegt, deren Ein-

stufung nach dem jeweils zu erwartenden maßgeblichen Außenlärmpegel erfolgt.  

Für die Dimensionierung des passiven Schallschutzes werden die in der schalltechnischen 

Untersuchung dargestellten Geräuscheinwirkungen bei freier Schallausbreitung herangezo-

gen. Durch die Festsetzungen zum Schallschutz muss sichergestellt sein, dass zu jedem Sta-

dium der Besiedlung alle Baukörper einen ausreichenden Schallschutz aufweisen, also auch 

dann, wenn abschirmende Baukörper in der Umgebung noch nicht errichtet sind. Da sich auf 

Grund tatsächlicher Baustrukturen jedoch möglicherweise geringere Geräuscheinwirkungen 

einstellen, erlauben die Festsetzungen Abweichungen, sofern nachgewiesen wird, dass ge-

                                                
1 FIRU GfI: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung – VI. Teiländerung“ in Neckarge-

münd, Februar 2018. 

2 Die DIN-Normen (DIN 4109 u. DIN 18005) werden bei der Stadtverwaltung während den üblichen Öffnungszeiten zur dauernden 

Einsichtnahme bereitgehalten. 
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ringe Schalldämm-Maße ausreichend sind. Zur Sicherstellung des Schutzes der vorgesehe-

nen schutzbedürftigen Nutzungen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird daher wie 

folgt festgesetzt: 

Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind die Anforderungen 

der Luftschalldämmung nach DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforde-

rungen“, Ausgabe Januar 2018, einzuhalten. Die erforderlichen resultierenden Schalldämm-

Maße der Außenbauteile ergeben sich nach DIN 4109-1 (Januar 2018) unter Berücksichtigung 

des maßgeblichen Außenlärmpegels und der unterschiedlichen Raumarten nach Gleichung 6:  

R´w,ges = La - KRaumart 

 

Dabei ist 

KRaumart = 30 dB  für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches; 

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches; 

La  der Maßgebliche Außenlärmpegel nach P unkt 4.5.5 der 
DIN4109-2 (Januar 2018). 

Mindestens einzuhalten sind: 

R´w,ges= 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in 
Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnli-
ches. 

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R´w,ges > 50 dB sind die Anforderungen 
aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges sind in Abhängigkeit 

vom Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur 

Grundfläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 (Januar 2018), Gleichung 32 mit dem Korrek-

turwert KAL nach Gleichung 33 zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur 

maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2 (Januar 2018), 4.4.1. 

Es können Ausnahmen von den getroffenen Festsetzungen zugelassen werden, soweit nach-

gewiesen wird, dass – insbesondere bei gegenüber den Lärmquellen abgeschirmten oder den 

Lärmquellen abgewandten Gebäudeteilen – geringere gesamte bewertete Bau-Schalldämm-

Maße erforderlich sind. 

5 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Bei der äußeren Gestaltung der Gebäude sind die örtlichen Bauvorschriften zu beachten, die 

für die positive Gestaltung des Vorhabens erforderlich sind. Mit diesen Festsetzungen wird der 

grobe Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen Bauherr und Architekt noch genügend Spiel-

raum haben, um ihre individuellen Gestaltungsabsichten realisieren zu können. Neben der 

äußeren Gestaltung der Gebäude betreffen die entsprechenden Festsetzungen insbesondere 

die Gestaltung und Nutzung der unbebauten Flächen der bebauten Grundstücke. 
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6 Auswirkungen der Planung 

6.1 Natur- und Artenschutz 

Die Artenschutzfachliche Potenzialabschätzung3 kommt zu folgendem Ergebnis: 

Das Plangebiet befindet sich in der Wiesenbacher Str. 7 (Ecke Alter Postweg) in Neckarge-

münd und umfasst ca. 3.600 m Fläche. Die für den Bau vorgesehene Fläche umfasst zum 

einen ein ehemaliges Betriebsgelände mit Lagerhallen im südlichen Bereich des Grundstü-

ckes. Die Hallen werden derzeit zum Teil durch das Technische Hilfswerk genutzt, andere 

Bereiche sind ungenutzt und dienen als Lagerstätte für verschiedenste Materialien. 

Weiter nordöstlich geht das Betriebsgelände unmittelbar in einen strukturreichen Gartenbe-

reich mit Gartenhütte über. Der Garten verfügt sowohl über freie Grünflächen (Zierrasen) als 

auch über mosaikartige Ruderalstrukturen, kleinere Beete und Sträucher (darunter auch früch-

tetragende Arten, wie Gemeine Hasel). Die Bestände setzen sich sowohl aus einheimischen 

Arten, als auch aus standortfremden Zierarten (überwiegend Thuja spec.) zusammen. Auf der 

Fläche finden sich einige Obstgehölze (Apfel und Kirsche) sowie weitere ältere Gehölze (Birke, 

Pappel, Tanne u. a.). Im Bereich des Alten Postweges wird die Fläche durch eine Rhododend-

ron-Hecke abgegrenzt. Stellenweise ist die vorhandene Vegetation mit Brombeere und Efeu 

überwachsen. 

Die zu bebauende Fläche befindet sich innerhalb des Naturparks „Neckartal-Odenwald“ 

(Schutzgebiets-Nr. 3). Da die Fläche im Flächennutzungsplan der Gemeinde Neckargemünd 

zur Bebauung vorgesehen ist und sich zudem im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes 

befindet, treten die in § 4 der Verordnung formulierten Erlaubnisvorbehalte nicht in Kraft. Wei-

tere Schutzgebiete oder nach § 30 geschützte Biotope sind nicht betroffen.4 

Mögliche Betroffenheit von Pflanzen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Mit einem Vorkommen von Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ist im Projektbe-

reich nicht zu rechnen. Bei diesen Arten handelt es sich meist um ausgesprochene Spezialis-

ten mit engen ökologischen Ansprüchen, die im Untersuchungsgebiet nicht gegeben sind. 

Während der Begehung konnten keine Nachweise für Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie erbracht werden. 

Mögliche Betroffenheit von Fledermäusen nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Während der Begehung konnten keine Höhlungen in Gehölzen erfasst werden, die als Win-

terquartier geeignet wären. Der Großteil der älteren und zum Teil sehr hohen Bäume ist dicht 

mit Efeu bewachsen, was die Anflugmöglichkeiten für Fledermäuse stark begrenzt. Die Nut-

zung einiger Gehölze als Tages- oder Spaltenquartier ist jedoch nicht auszuschließen. Zudem 

befinden sich im Bereich der ungenutzten Lagerhallen potenzielle Spaltenquartiere an der Fas-

sade. Durch beschädigte Fenster wäre jedoch ein Einflug in das Gebäude ebenfalls möglich.  

                                                
3 Mailänder Consult GmbH: Bebauungsplanverfahren Neckargemünd Flurstück 4492/1, Artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung, März 2018. 

4 Mailänder Consult GmbH: Bebauungsplanverfahren Neckargemünd Flurstück 4492/1, Artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung, März 2018, S. 9. 
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Die Begehung der noch in Nutzung befindlichen Lagerhallen war nicht möglich, es kann jedoch 

nicht ausgeschlossen werden, dass auch hier Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse beste-

hen. 

Für die Arten Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Großes Mausohr (Myotis myotis), 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) und 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) liegen aus dem nordöstlichen Bereich des TK 25-Blatts 

6618 Nachweise (2000-2012) vor. Unter Einbezug der vorhandenen Habitatstrukturen ist ein 

Vorkommen dieser Arten potenziell möglich. 

Mögliche Betroffenheit von Reptilien nach Anhang IV der FFH-Richtlinie  

Auf Grund des strukturreichen Vegetationsbestandes mit offenen versiegelten und unversie-

gelten Bereichen stellt die Fläche ein potenzielles Reptilienhabitat dar. Es bieten sich zahlrei-

che Versteck- und Sonnmöglichkeiten im Bereich der ungenutzten Lagerstätten. Zudem befin-

den sich auf der Fläche gut geeigneten Trockenmauern, Haufen mit Grünschnitt und lückiger 

Strauchvegetation.  

Der betrachtete Bereich bietet ein Potenzial für Zauneidechse (Lacerta agilis) und chlingnatter 

(Coronella austriaca), welche beide im Rahmen der Landesweiten Artkartierung innerhalb des 

UTM5-Rasters nachgewiesen wurden. Die Strukturen eignen sich ebenso als Lebensraum für 

die Mauereidechse (Podarcis muralis), die bislang allerdings nur im benachbarten Raster (im 

südl. Bereich von Neckargemünd) erfasst wurde. Während der Begehung des Bereiches 

wurde auf einer der alten Bitumenwellplatten vermutlich eine Eidechse gesichtet. Für eine 

Identifizierung verschwand das Tier allerding zu schnell. Bei gezielter Suche konnten keine 

weiteren Reptilien gesichtet werden, allerdings fand die Begehung bei kühlerem Wetter und 

dichter Wolkendecke statt, sodass ein Vorkommen dennoch als wahrscheinlich erachtet wird.5 

Fazit 

Die zu bebauende Fläche weist ein Potenzial als Lebensraum für frei- und höhlenbrütende 

Vogelarten, Reptilien und Fledermäuse auf. Auf Grund des Zeitpunktes der Begehung konnten 

jedoch keine konkreten Nachweise für Reptilien erbracht werden, ein Vorkommen wird jedoch 

als wahrscheinlich erachtet. Auch konnte zum Zeitpunkt der Begehung noch keine Brutaktivität 

von Vögeln im Gebiet beobachtet werden. Eine Begehung der Lagerhallen auf dem Gelände 

zur Einschätzung einer Nutzung durch Fledermäuse konnte auf Grund der Zugänglichkeit nicht 

durchgeführt werden.  

Das Vorkommen weiterer geschützter Arten kann aufgrund der vorhandenen Biotopausstat-

tung ausgeschlossen werden. 

Durch die Baufeldräumung (Rodung von Bäumen sowie Gebäudeabriss) besteht die Gefahr 

der Tötung und Verletzung von Fledermäusen und Jungvögeln sowie die Gefahr der Zerstö-

rung von Gelegen und Eiern. Weiterhin werden vorhandene Lebensräume der Vögel (Brut- 

und Nahrungsräume) und Fledermäuse (potenzielle Quartiere und Jagdhabitat) zerstört. Zu-

dem besteht durch die Baufeldräumung die Gefahr der Tötung und Verletzung von potenziell 

                                                
5 Mailänder Consult GmbH: Bebauungsplanverfahren Neckargemünd Flurstück 4492/1, Artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung, März 2018, S. 10 f. 
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vorkommenden Reptilien und ggf. die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten. Um eine mögliche Erheblichkeit der vorhabenbedingten Aus-

wirkungen ableiten zu können, wird eine Erfassung des Reptilienvorkommens im Eingriffsbe-

reichs und ggf. eine artenschutzfachliche Prüfung nach § 44 und 45 BNatSchG als erforderlich 

erachtet. Zudem ist vor dem Abriss der Gebäude eine Kontrolle durch einen Fledermausgut-

achter durchzuführen 

Die Einhaltung der gesetzlichen Rodungsfristen bei der Freimachung des Baufeldes wird 

durch die vorhandenen Lebensraumpotenziale als sinnvoll erachtet. 

Auch eine Rodung außerhalb der gesetzlichen Fristen ist in Verbindung mit entsprechenden 

Vermeidungsmaßnahmen für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien möglich. 

Hier besteht allerdings die Gefahr, dass Teile des Baufeldes nicht frei gemacht werden kön-

nen, wenn z.B. eine Brutaktivität nachgewiesen wurde. Im Falle einer Rodung außerhalb der 

gesetzlichen Fristen (zwischen 28. Februar und 1. Oktober) ist ein Antrag bei der zuständigen 

Naturschutzbehörde zu stellen.6 

Die Hinweise der Festsetzungen wurden um die Ergebnisse des Gutachtens ergänzt. 

6.2 Schalltechnische Belange 

Die Schalltechnische Untersuchung der FIRU GfI7 kommt in der gutachterlichen Beurteilung 

zu folgendem Ergebnis: 

Bei freier Schallausbreitung im Plangebiet wird im Tagzeitraum der Orientierungswert der 

DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten von 55 dB(A) in 3 m 

über Grund bis zu einem Abstand von rund 20 m zur Weisenbacher Straße um bis zu 10 dB(A) 

überschritten. Bis zu einem Abstand von rund 25 m zum Alten Postweg wird der Orientierungs-

wert am Tag um bis zu 5 dB(A) überschritten. Im übrigen Plangebiet wird der Orientierungswert 

am Tag in 3 m über Grund eingehalten. In 6 m und 9 m über Grund wird der Orientierungswert 

der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen Wohngebieten von 55 dB(A) le-

diglich in einem kleinen Teilbereich im Südosten des Plangebiets eingehalten. Im übrigen 

Plangebiet wird der Orientierungswert um bis zu 10 dB(A) überschritten.  

Im Nachtzeitraum werden bei freier Schallausbreitung im gesamten Plangebiet in einer Höhe 

von 3 m über Grund Verkehrslärmeinwirkungen zwischen 52 dB(A) und bis zu 63 dB(A) be-

rechnet. Der Orientierungswert der DIN 18005 für Verkehrslärmeinwirkungen in Allgemeinen 

Wohngebieten in der Nacht von 45 dB(A) wird um 7 dB(A) bis zu 18 dB(A) überschritten. In 6 m 

und 9 über Grund wird der Orientierungswert von 45 dB(A) insbesondere im nördlichen Teil 

des Plangebiets um bis zu 23 dB(A) überschritten. Die hohen Verkehrslärmeinwirkungen ins-

besondere im Nachtzeitraum sind auf die Güterzugverkehre auf der Bahnstrecke 4111 nördlich 

des Plangebiets zurückzuführen. 

Aufgrund der Abstände zwischen der Hauptlärmquelle (hier: Bahnstrecke) und der geplanten 

Bebauung sowie der Erschließungsfunktion des Grundstücks über den Alten Postweg können 

                                                
6  Mailänder Consult GmbH: Bebauungsplanverfahren Neckargemünd Flurstück 4492/1, Artenschutzfachliche Potenzialabschät-

zung, März 2018, S. 14ff. 

7 FIRU GfI: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung – VI. Teiländerung“ in Neckarge-

münd, Februar 2018. 
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aktive Lärmschutzanlagen (Wälle-/Wände) mit einer städtebaulich verträglichen Höhe entlang 

der nördlichen Grundstückgrenze die Schienenverkehrslärmeinwirkungen nicht wirksam ab-

schirmen. Daher wird die Festsetzung passiver Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan 

empfohlen.  

Die DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ (Januar 2018) de-

finiert Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen von Gebäuden unter Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten. Die Anforderungen sind abhängig von den 

maßgeblichen Außenlärmpegeln, in denen die zu schützenden Nutzungen liegen. Der maß-

gebliche Außenlärmpegel ist gemäß Punkt 4.4.5 der DIN 4109-2 „Schallschutz im Hochbau – 

Teil 2: Rechnerische Nachweise zur Erfüllung der Anforderungen“ (Januar 2018) unter Berück-

sichtigung der verschiedenen Lärmarten (u.a. Straßenverkehr, Schienenverkehr, Gewerbe- 

und Industrieanlagen) zu ermitteln. Bezogen auf den Schienen- und Straßenverkehrslärm 

(4.4.5.2 und 4.4.5.3 der DIN 4109-2) wird der „maßgebliche Außenlärmpegel“ ermittelt, indem 

zu dem errechneten Verkehrslärmbeurteilungspegel 3 dB(A) zu addieren sind. Beträgt die Dif-

ferenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich 

der maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus dem um 3 dB(A) erhöh-

ten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A). Aufgrund der Fre-

quenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Frequenz-

spektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen ist der Beurteilungspegel für Schienen-

verkehr pauschal um 5 dB zu mindern. Bezogen auf den Gewerbelärm wird als maßgeblicher 

Außenlärmpegel der nach der TA Lärm im Bebauungsplan für die jeweilige Gebietskategorie 

angegebener Tag-Immissionsrichtwert angesetzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) 

zu addieren sind. Der Tag-Immissionsrichtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete be-

trägt 55 dB(A). Zum Schutz des Nachtschlafes wird der maßgebliche Außenlärmpegel aus 

dem um 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A) 

ermittelt. Als maximal zu erwartender Nacht-Beurteilungspegel wird der Nacht-Immissions-

richtwert der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete von 40 dB(A) herangezogen.8 

Die Textfestsetzung enthält gem. den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchung notwen-

dige Formulierungen. Die maßgeblichen Außenlärmpegel für den ungünstigsten Fall bei freier 

Schallausbreitung im Plangebiet sind in der Planzeichnung zum Bebauungsplan jeweils für 

den Tag und die Nacht gekennzeichnet. 

6.3 Topographie 

Im Zuge der Errichtung der bestehenden, rückzubauenden Baustruktur erfolgten Geländemo-

dellierungen. Lediglich entlang der Außengrenzen der Grundstücke wurde das Gelände nicht 

bzw. kaum verändert und ist an diesen Stellen erkennbar. Die geplante Bebauung erfordert 

ebenfalls Geländemodellierungen die zum Teil erheblich von den vorhandenen Geländehöhen 

abweichen. Die zur Umsetzung der beabsichtigen Bebauung erforderlichen Geländemodellie-

rungen (Böschungen, Stützmauern) sind Bestandteil des Bebauungsplanes (siehe u.a. Örtli-

che Bauvorschriften). 

                                                
8 FIRU GfI: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Südöstliche Ortserweiterung – VI. Teiländerung“ in Neckarge-

münd, Februar 2018, S. 13f. 
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7 Planverwirklichung 

Die Neuordnung des Areals erfolgt auf Kosten des Verursachers. 

8 Flächenbilanz 

Bezeichnung Flächen ca. [m²] 

Allgemeine Wohngebiete 3.517 

Private Grünfläche 173 

Verkehrsfläche 324 

Geltungsbereich 4.014 
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IV ANLAGEN 

 FIRU GfI: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Südöstliche Ortser-

weiterung – VI. Teiländerung“ in Neckargemünd, Februar 2018 

 Mailänder Consult GmbH: Bebauungsplanverfahren Neckargemünd Flurstück 4492/1, 

Artenschutzfachliche Potenzialabschätzung, März 2018. 

 Die DIN-Normen (DIN 4109 u. DIN 18005) werden bei der Stadtverwaltung während 

den üblichen Öffnungszeiten zur dauernden Einsichtnahme bereitgehalten. 


